
     
 
 
 
 

 
 

für den 
Kampfkunstverein Cheong Do 

 
 
Das neue Vereinsmitglied erklärt sich zur Teilnahme am Training im Kampfkunstverein Cheong Do bereit und 
bekundet durch seine bzw. durch die Unterschrift des gesetzlichen Erziehungsberechtigten auf dem Mitglieds-
antrag, die Anerkennung der Vereinssatzung sowie  der unten aufgeführten Bedingungen. 
Ich versichere, daß ich vollkommen gesund bin und nicht an Herz/Kreislaufschäden und/oder „Glasknochen“  
leide. Jede sich einstellende gesundheitliche Änderung werde ich umgehend mitteilen. Weiterhin verpflichtet 
sich das neue Vereinsmitglied jede sich einstellende Änderung der Adresse, Telefonnummer oder Bankverbin-
dung umgehend mitzuteilen. 
Es besteht die Möglichkeit zum Ende eines jeden Quartals die Mitgliedschaft zu kündigen. 
Die Kündigung hat schriftlich und mind. 6 Wochen vor Quartalsende an die unten angeführte Vereinsadresse 
zu erfolgen. Mündliche Kündigungen werden als nicht rechtskräftig angesehen. 
Der Vertrag ruht bei Einberufung zur Bundeswehr für die Dauer der Wehrpflicht. Bei Eintritt einer Schwanger-
schaft ruht der Vertrag für längstens ein Jahr. 
Da der Kampfkunstverein Cheong Do in staatlichen Sportanlagen trainiert ist der Ausfall des Trainings während 
der Schulferien möglich. In dieser Zeit besteht trotzdem Zahlungsverpflichtung der Mitgliedsbeiträge. Desweite-
ren behält sich der Kampfkunstverein Cheong Do Änderungen der Trainingszeiten vor. 
 

Die monatlichen Mitgliedsbeiträge sind wie folgt gegliedert: 
 

  
Kinder unter 6 Jahre 8,-- Euro 
Kinder unter 10 Jahren  10,-- Euro 
Jugendliche unter 15 Jahre 13,-- Euro 
Jugendliche ab 15 Jahren/Senioren 16,-- Euro 
Familien (ab 3 Personen) 30,-- Euro 
jedes weitere Familienmitglied 8,--   Euro 

 
Die einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von Euro 12,-- je Mitglied wird zeitgleich mit dem 1. Monatsbeitrag 
sowie ggf. der Gebühr für den Taekwondo Pass und / oder Haidong Gumdo Pass eingezogen. Weiterhin wird 
die Gebühr für die Jahressichtmarke Taekwondo und / oder Haidong Gumdo jeweils am 01.01. eines jeden 
Jahres von dem uns bekannten Konto eingezogen. 
Nichtinanspruchnahme der Leistungen des Kampfkunstverein Cheong Do entbindet nicht von der regelmäßi-
gen Zahlungsverpflichtung. In besonderen Härtefällen kann das Mitglied einvernehmlich mit dem Gesamtvor-
stand des Kampfkunstverein Cheong Do eine Ersatzperson in seinen Vertrag einsetzen bzw. ganz aus dem Ver-
trag entlassen werden. 
Wird es dem Kampfkunstverein Cheong Do aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat (höhere Gewalt) unmög-
lich, Leistungen zu erbringen, so hat das Mitglied keinen Anspruch auf Schadenersatz bzw. Ersatztrainingsstun-
den. 
 
Sollten Teile des Vertrages unwirksam oder nichtig sein, so bleiben die restlichen Bedingungen hiervon unbe-
rührt. Anstelle der unwirksamen oder nichtigen Bedingungen tritt dann das entsprechende Gesetzesrecht. 
Weiterhin erklärt sich das Vereinsmitglied bereit, im Falle das die Mitgliederversammlung beschließt eine Veran-
staltung durchzuführen, einen Arbeitseinsatz von mindestens 5 Stunden  zu leisten. Ersatzweise kann für jede 
nichtgeleistete Arbeitsstunde ein Betrag von Euro 8,-- für Personen ab 16 Jahren und Euro 4,-- für Personen unter 
16 Jahren von dem uns bekannten Konto zum Jahresende eingezogen werden. Der Gesamtvorstand bestimmt 
und delegiert die Art und Weise des Arbeitseinsatzes. 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bad Kreuznach. 
 
Das nachfolgende Anmeldeformular und ggf. die Einzugsermächtigung bitte so bald wie möglich ausgefüllt an 
den Kampfkunstverein Cheong Do zurückgeben oder zurücksenden. 
 
 
 
 
 

 

Kampfkunstverein Cheongdo e.V. ● Kiefernweg 26 ● 55543 Bad Kreuznach ● Tel. 0671 / 888 28 20 ● Fax 0671 / 888 28 27 ● Email cheongdo@I-B.de ● web www.cheongdo.de 

Bankverbindung: Volksbank Nahetal eG ● BLZ 560 90 000 ● Kto 3241475 ● Gerichtsstand und Erfüllungsort: Bad Kreuznach



Anmeldung ! 
 

Kampfkunstverein Cheong Do 
 
Name:  __________________________________ 
 
 
Vorname:  __________________________________ 
 
 
Straße / Hausnummer:  __________________________________  
 
 
PLZ / Wohnort:  __________________________________ 
 
 
Geburtsdatum: __________________________________ 
 
 
E-Mail Adresse: __________________________________ 
 
 
Telefon: __________________________________ 
 
 
Beruf: __________________________________ 
 
 
Geburtsort: __________________________________ 
 
 
Staatsangehörigkeit: __________________________________ 
 
 
Eintritt am: __________________________________ 
 
 
Ich melde mich für folgende Sportarten an: (spätere Änderungen jederzeit möglich) 
O Taekwondo 
O Haidong Gumdo 
O Taekwon Dance 
 
2 Paßbilder für den Taekwondo-Paß  
 
O sind der Anmeldung beigefügt 
 
O werden bald möglichst nachge-
 reicht 

4 Paßbilder für den Haidong Gumdo-Paß  
 
O sind der Anmeldung beigefügt 
 
O werden bald möglichst nachge-
 reicht 

 
 
____________________________  __________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers  
   bzw. Erziehungsberechtigen 



 
 
 

 
Einzugsermächtigung! 

 
  

Ich (Wir) ermächtige(n) den Kampfkunstverein Cheong Do widerruflich die Aufnah-
megebühr, die jeweiligen monatlichen Beiträge, sowie einmal jährlich den Betrag 
für die Jahressichtmarke Taekwondo und / oder Haidong Gumdo mittels Lastschrift 
von meinem (unserem) nachstehenden Konto abzubuchen: 
Kosten für deckungslose Aufträge gehen zu meinen (unseren) Lasten. 

 
   

Name des Kontoinhabers  Bankleitzahl/BLZ 

   

Konto-Nr. (Kein Sparbuchkonto)  Name des Geldinstituts 

   

Ort, Datum  Unterschrift des Kontoinhabers 

 
 
 
 
 
Ihre Vorteile bei Bankeinzug: 
 
• Sie sparen wertvolle Zeit. 
• Kein Ausfüllen von Überweisungsvordrucken. 
• Der Weg zur Bank oder Post entfällt. 
• Überweisungskosten bzw. Dauerauftragsgebühren entfallen. 
• Keine lästige Terminkontrolle. 
• Kein Abheften von Überweisungsbelegen. 
 
 
 
 
Sie gehen keinerlei Risiko ein: 
 
• Der Abbuchungsauftrag ist jederzeit widerrufbar. 
• Sie haben das Recht, jeder Belastung innerhalb von 6 Wochen ohne Begrün-

dung bei der Bank zu widersprechen. Der abgebuchte Betrag wird Ihnen von 
der Bank dann wieder gutgeschrieben. 


